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DWS Vorsorge
Anlagepolitik und weitere Informationen

Umbrella-Fonds nach Teil 1 des
Luxemburger Gesetzes über die
Organismen für die gemeinsame 
Anlage von Wertpapieren vom 
20. Dezember 2002 („Gesetz vom
20. Dezember 2002“) und in Über-
einstimmung mit den Vorschriften
der Richtlinien 2001/108/EG und
2001/107/EG des Euopäischen 
Parlaments und des Rates vom 
21. Januar 2002 (OGAW im Sinne
der Richtlinie 85/611/EWG).

Dieser vereinfachte Prospekt enthält
zusammenfassend die wichtigsten
Informationen über die Fonds. Der
vollständige Verkaufsprospekt ent-
hält die weiteren Regelungen, er-
gänzt durch den Halbjahres- und
Jahresbericht.

DWS Vorsorge auf einen Blick

Der Fonds DWS Vorsorge ist ein so-
genannter Umbrellafonds im Sinne
von Artikel 133 des Gesetzes vom
20. Dezember 2002 über die Orga-
nismen für gemeinschaftliche An-
lagen. Dem Anleger können nach
freiem Ermessen der Verwaltungs-
gesellschaft ein oder mehrere Teil-
fonds angeboten werden. Die Ge-
samtheit der Teilfonds ergibt den
Umbrellafonds. Jeder Anteilinhaber
ist über den Teilfonds am Fonds 
beteiligt.

Bezüglich der Rechtsbeziehungen
der Anteilinhaber untereinander wird
jeder Teilfonds als gesonderte Ein-
heit behandelt. Im Verhältnis zu 
Dritten haften die Vermögenswerte
eines Teilfonds lediglich für die
Verbindlichkeiten und Zahlungsver-
pflichtungen, die diesen Teilfonds
betreffen. Die im Allgemeinen Teil
des Verwaltungsreglements auf-
geführten Anlagebeschränkungen
gelten für jeden Teilfonds gesondert,
jedoch sind die Anlagegrenzen in 
Artikel 4 Absatz B k) Satz 2 auf den
Fonds in seiner Gesamtheit anzu-
wenden. Es können jederzeit weitere
Teilfonds aufgelegt und/oder ein
oder mehrere bestehende Teilfonds
aufgelöst oder zusammengelegt
werden. Insofern wird eine entspre-
chende Anpassung der Verkaufs-
unterlagen erfolgen.

Der Umbrellafonds DWS Vorsorge
besteht zurzeit aus den Teilfonds

DWS Vorsorge Dachfonds

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Umtausch von Anteilen

Die Anteilinhaber können jederzeit
gegen Zahlung einer um 0,5 Prozent-
punkte gegenüber dem Ausgabeauf-
schlag reduzierten Umtauschprovi-
sion unter Zurechnung eventuell
anfallender Ausgabesteuern und Ab-
gaben einen Teil oder alle ihre An-
teile in Anteile eines anderen Teil-
fonds umtauschen. Die Umtausch-
provision, die zu Gunsten der DWS
Investment S.A. erhoben wird, wird
auf den im neuen Teilfonds anzu-
legenden Betrag berechnet. Der sich
aus einem Umtausch ggf. ergeben-
de Restbetrag wird, sofern erforder-
lich, in Euro umgerechnet und an die
Anteilinhaber ausbezahlt, sofern die-
ser Betrag 10,– Euro bzw. 1% des
Umtauschbetrags übersteigt. Der
Umtausch erfolgt nur an einem Be-
wertungstag.
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DWS VORSORGE DACHFONDS AUF EINEN BLICK

Anlageziel und Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wert-
steigerung in Euro.
Der Teilfonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in fest- 
und variabelverzinsliche Wertpapiere, in Aktien, in Anteile 
an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW im Sinne der Richtlinie 85/611/EWG in der Fassung
der Änderungsrichtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG
vom 21. Januar 2002), die von der DWS Investment S.A.,
der DWS Investment GmbH oder anderen Emittenten auf-
gelegt wurden, oder börsengehandelten Fonds (ETF – Ex-
change Traded Funds) investieren.
Sofern das Teilfondsvermögen in Anteile an Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird, kön-
nen insbesondere Anteile an in- und ausländischen Aktien-
fonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrenten-
fonds,  Fonds nach Teil I des Gesetzes vom 20.12.2002, die
in den internationalen Rohstoffbereich investieren, geld-
marktnahen Wertpapierfonds sowie reglementierten offene
Immobilienfonds erworben werden. Je nach Einschätzung
der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig
in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Dabei ist
der Anteil von offenen Immobilienfonds und vorgenannte
Rohstofffonds auf maximal 10% des Netto-Teilfondsvermö-
gens begrenzt. Die Anlage in offene Immobilienfonds ist in
die Anlagegrenze des Artikels 2 Absatz B. h) mit einzubezie-
hen. Im Rahmen der Anlagepolitk ist geplant, das Teilfonds-
vermögen vorwiegend in Aktienfonds der DWS Investment
S.A. sowie der DWS Investment GmbH anzulegen.
Des Weiteren kann – ggfs. auch vollständig – das Teilfonds-
vermögen in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldver-
schreibungen, Wandel- und Optionsanleihen oder in Partizi-
pations- und Genussscheinen angelegt werden. Dabei wird
auf eine internationale Streuung geachtet.
Um einen Schutz vor extremen Verlusten innerhalb eines
sehr kurzen Zeitraumes zu gewährleisten, legt der Teilfonds
auch regelmäßig in derivative Instrumente an, die in einem
solchen Verlustfall die Wertverluste ab einer gewissen Grenze
kompensieren. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird
durch die Anlage in solche derivative Instrumente unter nor-
malen Marktumständen nur unwesentlich beeinflusst.
Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen
zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

ISIN-Code LU0272367581

Wertpapierkennnummer DWS001

Teilfondswährung EUR

Auflegungsdatum 2.1.2007

Erstausgabepreis EUR 105,– (inkl. Ausgabeaufschlag)

Anteilwertberechnung jeder Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main

Ausgabeaufschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

5%

Rücknahmeabschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

0%

Ertragsverwendung Thesaurierung

Kostenpauschale
(vom Teilfonds zu tragen)

1,5% p.a.

Maximale Verwaltungsvergütung
bei der Anlage in Anteile anderer
Fonds
(vom Teilfonds zu tragen)

3,25% p.a.

Orderannahme Alle Aufträge erfolgen auf Grundlage eines unbekannten
Anteilwertes. Aufträge, die bis spätestens 13.30 Uhr an
einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft 
oder Zahlstelle eingegangen sind, werden auf der Grund-
lage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerech-
net. Aufträge, die nach 13.30 Uhr eingehen, werden auf 
der Grundlage des Anteilwertes des darauf folgenden
Bewertungstages abgerechnet.

Laufzeitende unbefristet

Taxe d’abonnement
(vom Fonds zu tragen)

0,05% p.a.

Anlegerprofil/Risikoklasse wachstumsorientiert; DWS-Risikoklasse 3 von 4

Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zu-
sammensetzung/der vom Fondsmanagement
verwendeten Techniken eine erhöhte Volatili-

tät auf, d. h. die Anteilpreise können auch inner-
halb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankun-

gen nach unten oder nach oben unterworfen
sein.

Aufgrund der relativ kurzen Zeit 

seit Auflegung entfällt die

Wertentwicklung im Überblick

Anlage in Anteilen an Zielfonds

Wird das Fondsvermögen in Anteile anderer
Fonds angelegt, die unmittelbar oder mittelbar
von derselben Verwaltungsgesellschaft oder ei-
ner anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit
der die Verwaltungsgesellschaft durch eine ge-
meinsame Verwaltung oder Beherrschung oder
durch eine wesentliche direkte oder indirekte
Beteiligung verbunden ist, so werden durch die
Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesell-
schaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von
Anteilen anderer Fonds dem Fondsvermögen
keine Gebühren belastet.

Die Verwaltungsvergütung/Kostenpauschale für
den auf Anteile an solchen verbundenen Invest-
mentvermögen entfallenden Teil wird um die von
den erworbenen Investmentvermögen berech-
nete Verwaltungsvergütung/Kostenpauschale
gekürzt, gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten
Höhe (Differenzmethode).

Soweit der Fonds in Anteile an Zielfonds anlegt,
die von anderen Gesellschaften aufgelegt oder
verwaltet werden, ist zu berücksichtigen, dass
gegebenenfalls zusätzliche Ausgabe- bzw. Rück-
nahmegebühren dem Fondsvermögen berech-
net werden.

Die Anlage in Zielfonds kann zu Kostendoppel-
belastungen führen, insbesondere zu doppelten
Verwaltungsvergütungen, da sowohl auf der
Ebene des Fonds als auch auf der Ebene eines
Zielfonds Gebühren anfallen.

Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen,
die einer Verwaltungsvergütung in bestimmter
Höhe unterliegen. Nähere Angaben zur maxima-
len Verwaltungsvergütung der Zielfonds befin-
den sich für den jeweiligen Teilfonds in der Über-
sicht „Auf einen Blick“. Im Jahresbericht wird
angegeben, wie hoch der Anteil der Verwal-
tungsvergütung maximal ist, welche einerseits
der Fonds sowie andererseits die Zielfonds zu
tragen haben.
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DWS VORSORGE RENTENFONDS 15Y AUF EINEN BLICK

Anlageziel und Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite 
in Euro.
Für das Teilfondsvermögen können verzinsliche Wertpapiere,
Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen,
Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Options-
scheine auf Aktien erworben werden. Dabei wird das Teil-
fondsvermögen zu mindestens 2/3 in auf Euro lautende 
Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen
Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt,
die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, die
anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktions-
weise ordnungsgemäß ist, in einem Staat der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
gehandelt werden. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des
Gesamtportfolios soll bei etwa 15 Jahren liegen. Zur Steue-
rung der Duration kann der Teilfonds derivative Instrumente,
insbesondere Zinsswaps einsetzen.
Höchstens 25% des Teilfondsvermögens dürfen in Wandel-
schuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen,
höchstens 10% in Partizipations- und Genussscheinen, 
Aktien sowie Optionsscheinen angelegt werden. Derivate
dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt
werden. Der Teilfonds darf in Schuldverschreibungen der
Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik
und der Italienischen Republik mehr als 35% des Wertes
des Teilfondsvermögens anlegen.
Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen
zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

ISIN-Code LU0272368126

Wertpapierkennnummer DWS002

Teilfondswährung EUR

Auflegungsdatum 2.1.2007

Erstausgabepreis EUR 103,– (inkl. Ausgabeaufschlag)

Anteilwertberechnung jeder Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main

Ausgabeaufschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

3%

Rücknahmeabschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

0%

Ertragsverwendung Thesaurierung

Kostenpauschale
(vom Teilfonds zu tragen)

0,75% p.a.

Orderannahme Alle Aufträge erfolgen auf Grundlage eines unbekannten An-
teilwertes. Aufträge, die bis spätestens 13.30 Uhr an einem
Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder Zahl-
stelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des An-
teilwertes des nächstfolgenden Bewertungstages abgerech-
net. Aufträge, die nach 13.30 Uhr eingehen, werden auf der
Grundlage des Anteilwertes des übernächsten Bewertungs-
tages abgerechnet.

Laufzeitende unbefristet

Taxe d’abonnement
(vom Teilfonds zu tragen)

0,05% p.a.

Anlegerprofil/Risikoklasse wachstumsorientiert; DWS-Risikoklasse 3 von 4

Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zu-
sammensetzung/der vom Fondsmanagement
verwendeten Techniken eine erhöhte Volatili-

tät auf, d. h. die Anteilpreise können auch inner-
halb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankun-

gen nach unten oder nach oben unterworfen
sein.

Aufgrund der relativ kurzen Zeit 

seit Auflegung entfällt die

Wertentwicklung im Überblick
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DWS VORSORGE RENTENFONDS 10 Y AUF EINEN BLICK

Anlageziel und Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite 
in Euro. 
Für das Teilfondsvermögen können verzinsliche Wertpapiere,
Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen,
Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Options-
scheine auf Aktien erworben werden. Dabei wird das Teil-
fondsvermögen zu mindestens 2/3 in auf Euro lautende 
Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen
Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt,
die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, die
anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktions-
weise ordnungsgemäß ist, in einem Staat der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
gehandelt werden. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des
Gesamtportfolios soll bei etwa 10 Jahren liegen. Zur Steue-
rung der Duration kann der Teilfonds derivative Instrumente,
insbesondere Zinsswaps einsetzen.
Höchstens 25% des Teilfondsvermögens dürfen in Wandel-
schuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen,
höchstens 10% in Partizipations- und Genussscheinen, 
Aktien sowie Optionsscheinen angelegt werden. Derivate
dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt
werden. Der Teilfonds darf in Schuldverschreibungen der
Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik
und der Italienischen Republik mehr als 35% des Wertes
des Teilfondsvermögens anlegen.
Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen
zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

ISIN-Code LU0272368639

Wertpapierkennnummer DWS003

Teilfondswährung EUR

Auflegungsdatum 2.1.2007

Erstausgabepreis EUR 103,– (inkl. Ausgabeaufschlag)

Anteilwertberechnung jeder Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main

Ausgabeaufschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

3%

Rücknahmeabschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

0%

Ertragsverwendung Thesaurierung

Kostenpauschale
(vom Teilfonds zu tragen)

0,75% p.a.

Orderannahme Alle Aufträge erfolgen auf Grundlage eines unbekannten An-
teilwertes. Aufträge, die bis spätestens 13.30 Uhr an einem
Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder Zahl-
stelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des An-
teilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet. Aufträge,
die nach 13.30 Uhr eingehen, werden auf der Grundlage des
Anteilwertes des darauf folgenden Bewertungstages abge-
rechnet.

Laufzeitende unbefristet

Taxe d’abonnement
(vom Teilfonds zu tragen)

0,05% p.a.

Anlegerprofil/Risikoklasse wachstumsorientiert; DWS-Risikoklasse 3 von 4

Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zu-
sammensetzung/der vom Fondsmanagement
verwendeten Techniken eine erhöhte Volatili-

tät auf, d. h. die Anteilpreise können auch inner-
halb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankun-

gen nach unten oder nach oben unterworfen
sein.

Aufgrund der relativ kurzen Zeit 

seit Auflegung entfällt die

Wertentwicklung im Überblick
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DWS VORSORGE RENTENFONDS 7 Y AUF EINEN BLICK

Anlageziel und Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite 
in Euro.
Für das Teilfondsvermögen können verzinsliche Wertpapiere,
Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen,
Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Options-
scheine auf Aktien erworben werden. Dabei wird das Teil-
fondsvermögen zu mindestens 2/3 in auf Euro lautende
Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen
Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt,
die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, die
anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktions-
weise ordnungsgemäß ist, in einem Staat der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
gehandelt werden. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des
Gesamtportfolios soll bei etwa 7 Jahren liegen. Zur Steue-
rung der Duration kann der Teilfonds derivative Instrumente,
insbesondere Zinsswaps einsetzen.
Höchstens 25% des Teilfondsvermögens dürfen in Wandel-
schuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen,
höchstens 10% in Partizipations- und Genussscheinen, 
Aktien sowie Optionsscheinen angelegt werden. Derivate
dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt
werden. Der Teilfonds darf in Schuldverschreibungen der
Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik
und der Italienischen Republik mehr als 35% des Wertes
des Teilfondsvermögens anlegen.
Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen
zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

ISIN-Code LU0272368712

Wertpapierkennnummer DWS004

Teilfondswährung EUR

Auflegungsdatum 2.1.2007

Erstausgabepreis EUR 103,– (inkl. Ausgabeaufschlag)

Anteilwertberechnung jeder Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main

Ausgabeaufschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

3%

Rücknahmeabschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

0%

Ertragsverwendung Thesaurierung

Kostenpauschale
(vom Teilfonds zu tragen)

0,75% p.a.

Orderannahme Alle Aufträge erfolgen auf Grundlage eines unbekannten An-
teilwertes. Aufträge, die bis spätestens 13.30 Uhr an einem
Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder Zahl-
stelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des An-
teilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet. Aufträge,
die nach 13.30 Uhr eingehen, werden auf der Grundlage des
Anteilwertes des darauf folgenden Bewertungstages abge-
rechnet.

Laufzeitende unbefristet

Taxe d’abonnement
(vom Teilfonds zu tragen)

0,05% p.a.

Anlegerprofil/Risikoklasse renditeorientiert; DWS-Risikoklasse 2 von 4

Aufgrund der relativ kurzen Zeit 

seit Auflegung entfällt die

Wertentwicklung im Überblick
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DWS VORSORGE RENTENFONDS 5Y AUF EINEN BLICK

Anlageziel und Anlagepolitik Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite 
in Euro.
Für das Teilfondsvermögen können verzinsliche Wertpapiere,
Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen,
Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Options-
scheine auf Aktien erworben werden. Dabei wird das Teil-
fondsvermögen zu mindestens 2/3 in auf Euro lautende 
Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen
Wertpapieren oder Anleihen mit variablen Zinssatz angelegt,
die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, die
anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktions-
weise ordnungsgemäß ist, in einem Staat der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
gehandelt werden. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des
Gesamtportfolios soll bei etwa 5 Jahren liegen. Zur Steue-
rung der Duration kann der Teilfonds derivative Instrumente,
insbesondere Zinsswaps einsetzen. 
Höchstens 25% des Teilfondsvermögens dürfen in Wandel-
schuldverschreibungen und Wandel- und Optionsanleihen,
höchstens 10% in Partizipations- und Genussscheinen, 
Aktien sowie Optionsscheinen angelegt werden. Derivate
dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt
werden. Der Teilfonds darf in Schuldverschreibungen der
Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik
und der Italienischen Republik mehr als 35% des Wertes
des Teilfondsvermögens anlegen.
Das Teilfondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen
zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.

ISIN-Code LU0272369017

Wertpapierkennnummer DWS005

Teilfondswährung EUR

Auflegungsdatum 2.1.2007

Erstausgabepreis EUR 103,– (inkl. Ausgabeaufschlag)

Anteilwertberechnung jeder Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main

Ausgabeaufschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

3%

Rücknahmeabschlag
(vom Anteilinhaber zu tragen)

0%

Ertragsverwendung Thesaurierung

Kostenpauschale
(vom Teilfonds zu tragen)

0,75% p.a.

Orderannahme Alle Aufträge erfolgen auf Grundlage eines unbekannten An-
teilwertes. Aufträge, die bis spätestens 13.30 Uhr an einem
Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder Zahl-
stelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des An-
teilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet. Aufträge,
die nach 13.30 Uhr eingehen, werden auf der Grundlage des
Anteilwertes des darauf folgenden Bewertungstages abge-
rechnet.

Laufzeitende unbefristet

Taxe d’abonnement
(vom Teilfonds zu tragen)

0,05% p.a.

Anlegerprofil/Risikoklasse renditeorientiert; DWS-Risikoklasse 2 von 4

Aufgrund der relativ kurzen Zeit 

seit Auflegung entfällt die

Wertentwicklung im Überblick

Veröffentlichung der Hinterlegung 
des Verwaltungsreglements 
Allgemeiner Teil
Besonderer Teil
im Mémorial

1.12.2006
30.3.2007

Inkrafttreten des 
Verwaltungsreglements 
Allgemeiner Teil
Besonderer Teil

15.11.2006
1.4.2007
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Jahresabschluss/Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr
am 31. Dezember, erstmals am 31.
Dezember 2007. Ein erster geprüfter
Jahresbericht wird zum 31. Dezem-
ber 2007, ein erster ungeprüfter
Halbjahresbericht wird zum 30. Juni
2007 erstellt.

Einteilung des Anlegerprofils 

entsprechend verschiedener

Risikoklassen

DWS-Risikoklasse 2 von 4: 

renditeorientiert

Anlegerprofil: Der Fonds ist für den
renditeorientierten Anleger konzi-
piert, der Kapitalwachstum durch
Zinserträge und mögliche Kursge-
winne erzielen will. Den Ertragser-
wartungen stehen moderate Risiken
im Aktien-, Zins- und Währungsbe-
reich sowie geringe Bonitätsrisiken
gegenüber, sodass Kursverluste 
mittel- bis langfristig unwahrschein-
lich sind.

DWS-Risikoklasse 3 von 4: 

wachstumsorientiert

Anlegerprofil: Der Fonds ist für den
wachstumsorientierten Anleger kon-
zipiert, dessen Ertragserwartung
über dem Kapitalmarktzinsniveau
liegt und der Kapitalzuwachs über-
wiegend aus Aktien- und Währungs-
chancen erreichen will. Sicherheit
und Liquidität werden den Ertrags-
aussichten untergeordnet. Damit
verbunden sind höhere Risiken im
Aktien-, Zins- und Währungsbereich
sowie Bonitätsrisiken, die zu mög-
lichen Kursverlusten führen können. 

Wertentwicklung

Aus der bisherigen Wertentwicklung
lassen sich keine Aussagen über die
zukünftigen Ergebnisse des Fonds

ableiten. Der Wert der Anlage und
die daraus zu erzielenden Erträge
können sich nach oben und nach un-
ten entwickeln, sodass der Anleger
auch damit rechnen muss, den ange-
legten Betrag nicht zurückzuerhalten.

Aufgrund der relativ kurzen Zeit

seit Auflegung entfällt die Wert-

entwicklung im Überblick.

Risikohinweise

Der Fonds unterliegt dem allgemei-
nen Marktrisiko. Der Anleger muss
sich bewusst sein, dass die Anteil-
werte fallen können und er damit
weniger als den angelegten Betrag
zurückerhalten kann.

Derivate

Der Fonds kann Derivate nutzen.
Diese können nicht nur zur Absiche-
rung genutzt werden, sondern kön-
nen einen Teil der Anlagestrategie
darstellen.

Der Handel mit Derivaten wird im
Rahmen der Anlagegrenzen einge-
setzt und dient der effizienten Ver-
waltung des Fondsvermögens sowie
zum Laufzeiten- und Risikomanage-
ment der Anlagen. Durch die Verwen-
dung der Derivate wird das Risiko-
profil des Fonds nicht geändert.

In diesem Zusammenhang weisen
wir darauf hin, dass folgende Risiken
mit Derivaten verbunden sein kön-
nen:

a) die erworbenen befristeten Rechte
können verfallen oder eine Wert-
minderung erleiden

b) das Verlustrisiko kann nicht be-
stimmbar sein und auch über
etwaige Sicherheiten hinausgehen

c) Geschäfte, bei denen die Risiken
ausgeschlossen sind bzw. einge-

schränkt werden sollen, können
gegebenenfalls nicht oder nur zu
einem verlustbringenden Markt-
preis getätigt werden

d) das Verlustrisiko kann sich er-
höhen, wenn die Verpflichtungen
aus diesen Geschäften oder die
hieraus zu beanspruchende Ge-
genleistung auf eine ausländische
Währung lautet.

Swaps

Swaps sind Tauschverträge, die zur
Steuerung von Zins- und Währungs-
risiken eingesetzt werden. Mit ihnen
lässt sich die Laufzeitenstruktur ver-
zinslicher Werte des jeweiligen Teil-
fonds verkürzen oder verlängern 
und damit das Zinsänderungsrisiko 
steuern. Darüber hinaus können
Währungsrisiken durch Swaps ver-
ändert werden, wenn Vermögens-
gegenstände in eine andere Währung
getauscht werden.

Der jeweilige Teilfonds darf im Rah-
men der Anlagegrundsätze Zins-,
Währungs-, Equity-Swapgeschäfte
sowie die Kombination dieser Ge-
schäfte abschließen. Sofern für die
oben genannten Swapgeschäfte kein
Marktpreis erhältlich ist, wird der
Preis im Zeitpunkt des Geschäfts-
abschlusses sowie an jedem Tag, an
dem der Anteilpreis berechnet wird,
anhand von anerkannten Bewer-
tungsmodellen aufgrund des Ver-
kehrswerts der Basiswerte ermittelt.
Geschäftsabschluss und Preis-
bestimmung werden dokumentiert.

Neben den vorgenannten Swap-
geschäften kann der jeweilige Teil-
fonds auch Credit-Default-Swap-
geschäfte abschließen. Credit
Default Swaps sind bilaterale Finanz-
kontrakte, bei denen ein Kontrahent
(der Sicherungsnehmer) eine peri-
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odisch zu leistende Prämie zahlt und
im Gegenzug von dem Sicherungs-
geber (Sicherungsgeber) eine Aus-
gleichszahlung im Anschluss an ein
Schadenereignis bei einem Referenz-
schuldner erhält. Der Sicherungs-
nehmer erwirbt das Recht, bei Ein-
tritt eines Schadenereignisses eine
spezielle Anleihe, die der Referenz-
schuldner aufgelegt hat, zum Nomi-
nalwert (oder einem anderen be-
zeichneten Referenz- oder Aus-
übungskurs) zu verkaufen. Ein
Schadenereignis ist allgemein als
Konkurs, Insolvenz, Konkursverwal-
tung, wesentliche, unvorteilhafte
Umschuldung oder Unfähigkeit zur
Einhaltung fälliger Zahlungsverpflich-
tungen definiert. Die International
Swap and Derivatives Association
(„ISDA“) hat unter dem Dach ihres
Rahmenvertrages, des ISDA Master
Agreement, eine standardisierte
Dokumentation für diese Trans-
aktionen verfasst.

Die Verwendung von Credit Default
Swaps kann mit höheren Risiken
verbunden sein als die direkte Anlage
in Schuldtiteln. Der Markt für Credit
Default Swaps kann gelegentlich 
weniger liquide sein als die Märkte
für Schuldtitel. Dennoch beabsichtigt
der jeweilige Teilfonds nur die Anlage
in liquide Credit Default Swaps. Der
jeweilige Teilfonds wird sich daher
stets um eine Position bemühen, 
in der er in der Lage ist, sein Engage-
ment in Credit Default Swaps zu
liquidieren, um Rücknahmegesuchen
zu entsprechen. In Bezug auf Credit
Default Swaps, bei denen der jeweili-
ge Teilfonds als Sicherungsgeber auf-
tritt, unterliegt er den Risiken eines
bezüglich des Referenzschuldners
eintretenden Schadenereignisses. Zu-
dem unterliegt der jeweilige Teilfonds
in Bezug auf Credit Default Swaps,

bei denen er als Sicherungsnehmer
auftritt, dem Risiko, dass der Kontra-
hent des Credit Default Swaps aus-
fällt. Zur Senkung des Adressen-
risikos durch Transaktionen mit Credit
Default Swaps geht der jeweiligen
Teilfonds nur Credit Default Swaps
mit hoch bewerteten Finanzinstituten
ein, die auf diesen Transaktionstyp
spezialisiert sind und hält die durch
die ISDA festgelegten Standard-
konditionen ein.

Die Nutzung von Credit Default
Swaps muss sowohl im ausschließ-
lichen Interesse als auch im Einklang
mit der Anlagepolitik stehen. Bei den
Anlagegrenzen gemäß Artikel 4 B
des Verwaltungsreglements Allge-
meiner Teil sind die dem Credit
Default Swap zu Grunde liegenden
Anleihen als auch der jeweilige
Emittent zu berücksichtigen.

Weitere Risikohinweise sind im

vollständigen Verkaufsprospekt

enthalten.

Risikomanagement

Im Rahmen des Fonds wird ein Risiko-
management-Verfahren eingesetzt,
welches es der Verwaltungsgesell-
schaft ermöglicht, das mit den Anlage-
positionen verbundene Risiko sowie
deren jeweiligen Anteil am Gesamt-
risikoprofil des Anlageportfolios jeder-
zeit zu überwachen und zu messen.
Es wird ein Verfahren eingesetzt, das
eine präzise und unabhängige Bewer-
tung des Wertes der OTC-Derivate
erlaubt.

Die Verwaltungsgesellschaft über-
wacht den Fonds gemäß des Rund-
schreibens der Commission de
Surveillance du Secteur Financier
(„CSSF“) 05/176 vom 5. April 2005
nach den Anforderungen des kom-

plexen Ansatzes und stellt für den
Fonds sicher, dass das mit derivati-
ven Finanzinstrumenten verbundene
Gesamtrisiko 100% des Netto-
Fondsvermögens nicht überschreitet
und dass somit das Risiko des Fonds
insgesamt 200% des Netto-Fonds-
vermögens nicht dauerhaft über-
steigt.

Ein entsprechend erhöhtes Gesamt-
engagement von bis zu 210% kann
die Chancen wie auch die Risiken 
einer Anlage signifikant erhöhen
(vergl. Insbesondere Risikohinweise
im Abschnitt „Derivate“).

Orderannahmeregelung

Alle Aufträge erfolgen auf Grundlage
eines unbekannten Anteilwertes. Ein-
zelheiten sind für den jeweiligen Teil-
fonds in der Übersicht „Auf einen
Blick“ aufgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft lässt 
keine mit dem Market Timing verbun-
denen Praktiken zu und behält sich
das Recht vor, Aufträge abzulehnen,
wenn sie vermutet, dass solche 
Praktiken eingesetzt werden. Die
Verwaltungsgesellschaft wird gege-
benenfalls die notwendigen Maß-
nahmen ergreifen, um die anderen
Anleger des Fonds zu schützen.

Late Trading

Unter Late Trading ist die Annahme
eines Auftrags nach Ablauf der ent-
sprechenden Annahmefristen am
jeweiligen Bewertungstag sowie die
Ausführung eines solchen Auftrags
zu dem an diesem Tag geltenden
Preis auf Basis des Nettoinventar-
werts zu verstehen. Late Trading ist
strengstens verboten.
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Total Expense Ratio

Total Expense Ratio (TER) ist defi-
niert als das Verhältnis der Ausgaben
des Fonds zum durchschnittlichen
Fondsvermögen, mit Ausnahme der
angefallenen Transaktionskosten. Die
effektive TER wird jährlich berechnet
und im Jahresbericht veröffentlicht.

Veröffentlichung Ausgabe- 

und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und
Rücknahmepreise sowie alle sons-
tigen Informationen für die Anteil-
inhaber können jederzeit am Sitz 
der Verwaltungsgesellschaft sowie
bei den Zahlstellen erfragt werden.
Darüber hinaus werden die Ausgabe-
und Rücknahmepreise in jedem
Vertriebsland in geeigneten Medien
(z.B. Internet, elektronische Infor-
mationssysteme, Zeitungen, etc.) 
veröffentlicht. Für Fehler oder Unter-
lassungen der Preisveröffentlichun-
gen haften weder die Verwaltungs-
gesellschaft noch die Zahlstellen.

Kauf/Verkauf

Die Anteile können bei der Verwal-
tungsgesellschaft, den Vertriebs- und
den Zahlstellen unter Zahlung des
Ausgabeaufschlags erworben oder
unter Zahlung des Rücknahmeab-
schlags verkauft werden.

Der Ausgabepreis ist der Anteilwert
zuzüglich eines Ausgabeaufschlags
zu Gunsten der Verwaltungsgesell-
schaft. Die Höhe des Ausgabeauf-
schlags des jeweiligen Teilfonds
ergibt sich aus der Übersicht „Auf
einen Blick“. Die Verwaltungsgesell-
schaft kann den Ausgabeaufschlag
zur Abgeltung von Vertriebsleistun-
gen an etwaige vermittelnde Stellen
weitergeben. Der Ausgabepreis 
kann sich um Gebühren oder andere
Belastungen erhöhen, die in den

jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
Beim Kauf erfolgt die Belastung des
Gegenwertes zwei Bankarbeitstage
nach Anteilausgabe.

Der Rücknahmepreis ist der Anteil-
wert abzüglich eines Rücknahmeab-
schlags von bis zu 2,5% des Anteil-
werts zu Gunsten der Verwaltungs-
gesellschaft. Derzeit wird kein Rück-
nahmeabschlag erhoben. Der Rück-
nahmepreis kann sich außerdem um
Gebühren oder andere Belastungen
reduzieren, die in den jeweiligen Ver-
triebsländern anfallen. Beim Verkauf
erfolgt die Gutschrift des Gegen-
wertes zwei Bankarbeitstage nach
Rücknahme der Anteile.

Kosten

Zusätzlich zu der in der Tabelle auf-
geführten Kostenpauschale können
dem Fonds weitere Kosten belastet
werden. Details sind im vollständigen
Verkaufsprospekt enthalten.

Steuern

Gemäß Art. 129 des Gesetzes vom
20. Dezember 2002 unterliegt das
Fondsvermögen im Großherzogtum
Luxemburg einer Steuer („taxe
d’abonnement“) von zurzeit 0,05%
p.a. bzw. 0,01% p.a., die vierteljähr-
lich auf das jeweils am Quartalsende
ausgewiesene Netto-Fondsvermö-
gen zahlbar ist. Der jeweilige an-
wendbare Steuersatz geht aus der
Fondsübersicht hervor.

Die Einkünfte des Fonds können 
in Ländern, in denen das Fondsver-
mögen angelegt ist, der Quellen-
besteuerung unterworfen werden. 
In solchen Fällen sind weder Depot-
bank noch Verwaltungsgesellschaft
zur Einholung von Steuerbescheini-
gungen verpflichtet.

EU-Zinsbesteuerung 

(Quellensteuer)

Im Einklang mit den Bestimmungen
der Richtlinie 2003/48/EG über die
EU-Zinsbesteuerung („Richtlinie“)
welche am 1. Juli 2005 in Kraft ge-
treten ist, kann nicht ausgeschlossen
werden, dass eine etwaig anfallende
Quellenbesteuerung für bestimmte
Ausschüttungen bzw. Rückkäufe von
Fondsanteilen von der Luxemburger
Zahlstelle einbehalten wird, wenn
der Empfänger dieser Gelder eine
Einzelperson ist, die in einem ande-
ren EU-Staat ansässig ist. Der Quel-
lensteuersatz dieser Ausschüttungen
und Rückkäufe beträgt 

vom 1.7.2005 – 30.6.2008 15%,
vom 1.7.2008 – 30.6.2011 20%,
und nach dem 30.6.2011 35%.

Stattdessen kann die betroffene
Einzelperson die Luxemburger Zahl-
stelle ausdrücklich ermächtigen, die
notwendigen steuerlichen Informa-
tionen der Steuerbehörde des jewei-
ligen Steuerwohnsitzes gemäß dem
Informationsaustausch-System der
Richtlinie offen zu legen.

Alternativ besteht die Möglichkeit,
der Luxemburger Zahlstelle eine
Bescheinigung der Steuerbehörde
des jeweiligen Steuerwohnsitzes
über die Befreiung von der genann-
ten Quellensteuer zu übermitteln.

Vom Fonds bezogene Einkünfte und
Kapitalerträge können für den Anteil-
inhaber steuerpflichtig sein. Anteil-
inhaber sollten sich stets über die
aktuellen Gesetze und Verordnun-
gen, die für den Kauf, den Besitz 
und die Rücknahme von Anteilen
Anwendung finden, informieren und
angemessen beraten lassen.



Aufsichtsbehörde

Commission de Surveillance du
Secteur Financier, Luxemburg

Promoter

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft 

und Zentralverwaltung

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Fondsmanager

DWS Finanz-Service GmbH
Mainzer Landstr. 178–190
D-60327 Frankfurt am Main

Depotbank

State Street Bank Luxembourg S.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Wirtschaftsprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
31, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Vertriebs- und Zahlstellen

Luxemburg

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Deutschland

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main
und deren Filialen

Deutsche Bank Privat- und
Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
D-60486 Frankfurt/Main
und deren Filialen

Informationen

Weitere Informationen, den voll-
ständigen Verkaufsprospekt sowie
den Halbjahres- und Jahresbericht
erhalten Sie kostenfrei bei den
genannten Zahlstellen sowie bei

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
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Verkaufsbeschränkung

Die Verbreitung der in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen und das Angebot von in diesem Verkaufsprospekt
beschriebenen Investmentanteilen ist in vielen Ländern unzulässig, sofern nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder einem
von ihr beauftragten Dritten eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den ört-
lichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde. Soweit eine solche Anzeige/Genehmigung nicht vorliegt, handelt es sich daher nach-
folgend nicht um ein Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen. Im Zweifel empfehlen wir mit einer örtlichen Vertriebs-
stelle des Deutsche Bank Konzerns oder einer der Zahlstellen Kontakt aufzunehmen. Die hier genannten Informationen und
die Fonds sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Bürger bestimmt (dies betrifft 
Personen, die Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder dort ihr Domizil haben oder Personengesell-
schaften oder Kapitalgesellschaften, die gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundes-
staates, Territoriums oder einer Besitzung der Vereinigten Staaten gegründet wurden).

Die deutsche Fassung des Verkaufsprospekts ist maßgeblich.

Tel.: 00 352  4 21 01-1

Fax: 00 352  4 21 01-910

www.dws.de

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg


